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Eva Gelinsky

Saatgut gehort
den Bauer*innen

Formen der urspriinglichen Akkumulation

Ist die Landwirtschaft eine Industrie wie jede andere? Wie verandert der Ka-
pitalismus die Landwirtschaft? Diese Fragen sind seit iiber hundert Jahren
Gegenstand kontroverser Diskussionen. Einigkeit herrscht meist dariiber,
dass die Landwirtschaft ein spezieller Wirtschaftssektor ist, der seiner kapi-
talistischen «Durchdringung» Widerstande entgegensetzt. Wiahrend in der
Industrie die Taktung des Produktionsprozesses durch technische Moglich-
keiten, den Einsatz von Arbeitskraften, Wissen und Kapital priazise gesteu-
ert werden kann, gibt in der landwirtschaftlichen Produktion die nur be-
dingt kontrollierbare Natur vor, wann Arbeiten wie die Aussaat oder die
Ernte beginnen kénnen. Dazu kommt, dass wichtige Produktionsmittel wie
das Saatgut von Bduer*innen selbst hergestellt beziehungsweise reprodu-
ziert werden konnen. Dieser Umstand verleiht bauerlichen Betrieben Unab-
hangigkeit und 6ffnet ihnen begrenzte Moglichkeiten, sich dem kapitalisti-
schen Markt und dem Zwang zur Lohnarbeit zu entziehen.

Um die kapitalistische Akkumulation auch im Agrarbereich durchzu-
setzen, wurden und werden Bauer*innen von ihren Produktionsmitteln ent-
eignet. Marx beschreibt diesen Prozess, den er als urspriingliche Akkumula-
tion bezeichnet, am Beispiel von Kleinbduer*innen, die von ihrem Land ver-
trieben und ihrer sonstigen Produktionsmittel beraubt werden (MEW 23,
741-791). Die treibenden Kréfte dieses Prozesses sind einerseits die besitzende
Klasse der Kapitalist*innen, andererseits der Staat, der die Rahmenbedin-
gungen der Akkumulation durchsetzt und schiitzt. Den Enteigneten bleibt,
da sie nun nichts anderes sind als «freie» Arbeiter*innen, nur ihre Arbeits-
kraft, die sie verkaufen miissen. Den Lohn, den sie fiir ihre Arbeit erhalten,
bendtigen sie fiir ihre Reproduktion: fiir Lebensmittel, Kleidung und Unter-
kunft. Auf diese Weise werden sowohl Arbeiter*innen als auch ein Markt ge-
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schaffen. Kloppenburg bezeichnet die Landwirtschaft als den eigentlichen
locus classicus der urspriinglichen Akkumulation (2010b, 368). Verschiedene
Autor*innen weisen darauf hin, dass dieser Prozess auch in jiingster Zeit an-
dauert (Zeller 2004, 2006, 2009; Harvey 2003).

Die Enteignung der Bauer*innen von ihren Produktionsmitteln wurde
im Verlauf der Agrarmodernisierung nicht immer offen gewaltsam durchge-
setzt. Ein entscheidender Schritt war die Auslagerung wichtiger Produk-
tionsschritte, die bisher in die bauerliche Familien6konomie eingebettet wa-
ren. Sobald Biauer*innen vermehrt Produktionsmittel (Waren) auf dem
Markt kaufen miissen, anstatt sie selbst zu (re-)produzieren, beginnen sie,
ihre Unabhangigkeit als Produzent*innen zu verlieren (Kloppenburg 2004, 34).
Wie die Enteignung der Biauer*innen von einem ihrer wichtigsten Produk-
tionsmittel, dem Saatgut, in Europa und in den USA durchgesetzt wurde,
soll im Folgenden dargestellt werden.

Saatgut: ein besonderes Produktionsmittel

Saatgut ist Ausgangspunkt jeder landwirtschaftlichen Pflanzenproduktion —
und oft ihr direktes Ergebnis. Denn das bei der Ernte gewonnene Getreide,
das zu Mehl vermahlen und zu Brot verbacken wird, kann auch als Saatgut
fiir den nachsten Anbau verwendet werden.

Das Saatgut ist in der Entwicklung einer kapitalistischen Landwirt-
schaft daher von besonderem, strategischem Interesse (Kloppenburg 2004, 37).
Allerdings wird die gewerbliche Produktion von Saatgut durch zwei ent-
scheidende Faktoren behindert: Es kann von Béuer*innen nicht nur selbst
hergestellt werden; es reproduziert sich auch selbst. Stimmen die Bedingun-
gen, wird das Samenkorn keimen, sich in eine Pflanze verwandeln, bliihen,
reifen und sich auf diese Weise in grosser Anzahl selbst vermehren. Diese
biologische Eigenschaft bereitet Unternehmen, die die Entwicklung neuer
Pflanzensorten kommerziell organisieren wollen, erhebliche Schwierigkei-
ten. Denn was es im Uberfluss gibt, braucht niemand zu kaufen.

Um aus Saatgut ein Geschaft machen zu kénnen, muss also eine kiinst-
liche Verknappung des Angebots durchgesetzt werden und es muss verhin-
dert werden, dass Biauer*innen das Saatgut selbst produzieren. Ziichtung
und Vermehrung des Saatgutes miissen privatisiert werden, um die Produk-
tion kapitalistisch zu organisieren. Auf diesem Weg wird das Saatgut zu ei-
ner Ware, die Bauer*innen auf dem Markt gegen Geld kaufen (Kommodifi-
zierung). Dieser Prozess erlaubt allerdings nur eine sehr beschrénkte, erste
Moglichkeit der Realisierung von Mehrwert. Denn das Risiko bleibt, dass
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das einmal gekaufte Saatgut wieder in den Re-Produktionsprozess des béu-
erlichen Betriebes eingeht. Um dauerhaft an Saatgut verdienen zu konnen,
ist es also entscheidend, dass Bauer*innen iiberhaupt keinen Nachbau mehr
betreiben und jedes Jahr neues Saatgut kaufen.

Wie wurde und wird die Enteignung durchgesetzt?

Die Enteignung verlduft in unterschiedlichen Formen; es gibt — auch heute

noch - die rohe, gewaltsame Durchsetzung, wie das aktuelle Beispiel Ko-
lumbien zeigt. Durch die mit dem Abschluss von Freihandelsvertragen (mit

der EU beziehungsweise den USA) verbundenen Auflagen wurde die Ver-
wendung von bauerlichem Saatgut unter Strafe gestellt. Lokales Saatgut

wurde konfisziert und vernichtet, dessen weitere Verwendung wird mit Haft

oder Geldbussen geahndet (Wenger 2014).

In Europa und in den USA wurde die Enteignung schrittweise und iiber
einen langeren Zeitraum durchgesetzt, einerseits rechtlich und wirtschafts-
politisch, andererseits biologisch-technisch mit Hilfe der Hybridziichtung,
Treibende Akteure hinter dieser Entwicklung sind nicht nur die privaten Ka-
pitalinteressen der Ziichtungsunternehmen, auch der Staat nimmt hier ent-
scheidend Einfluss.

Europa: Vom Saatgutverkehrsgesetz zum Sortenschutz

Lange Zeit waren die Arbeitsschritte des Anbaus, der Ziichtung und der Saat-
gutgewinnung im béauerlichen Betrieb untrennbar miteinander verbunden.
Ab circa Mitte des 19. Jahrhunderts beginnt sich in Europa, beglinstigt durch
massive Veranderungen in der Landwirtschaft (erste Agrarrevolution, Ent-
wicklung eines Weltagrarmarktes) und wissenschaftliche Fortschritte (Wie-
derentdeckung der Mendelschen Regeln im Jahr 1900) eine «professionelle»
oder «wissenschaftliche» Pflanzenziichtung zu entwickeln (wieland 2004).

Die traditionell von Biuer*innen angebauten «Landsorten», die an
eine extensive Wirtschaftsweise angepasst sind und daher in der Regel auch
unter schwierigen Wachstumsverhéltnissen sichere, aber eher geringe Er-
trage liefern, passen immer weniger in die modernisierte Landwirtschaft.
Vor allem, weil sich ihre Ertrige trotz intensiver Diingung kaum steigern las-
sen, wird die Entwicklung neuer «Hochzuchtsorten» als immer wichtiger
angesehen. Der durch die zunehmenden Importe einsetzende Preiszerfall
fithrt zusétzlich dazu, dass sich Bauer*innen gezwungen sehen, ihre Ertrige
auch durch Nutzung der neuen Sorten zu steigern. Wissenschaftlich-techni-
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sche Fortschritte und die Konkurrenz auf dem Weltagrarmarkt sind also die
entscheidenden Treiber in diesem Enteignungsprozess.

Je mehr das Saatgut zu einer Handelsware wird und sich eine Arbeits-
teilung zwischen Ziichter*in und Bauer*in durchsetzt, desto wichtiger wer-
den staatliche Kontrollen und Qualitdtsvorschriften; denn auf dem Markt
taucht nun immer mehr gefilschtes und minderwertiges Saatgut auf. Das
Anfang des 20. Jahrhunderts (zuerst in Deutschland) entwickelte Saatgut-
verkehrsrecht' versucht, die Widerspriiche, die sich aus der Kommodifizie-
rung ergeben, zu regeln: Wahrend Ziichter*innen regelméssig Saatgut ver-
kaufen wollen, miissen Bauer*innen ihre Ausgaben moglichst niedrig halten.
Gleichzeitig miissen sie sich darauf verlassen konnen, dass das gekaufte
Saatgut gewisse Qualitédtsstandards erfiillt, beispielsweise wirklich keimfa-
hig ist. Mittels staatlicher Regulierung des Saatgutmarktes wird eine «Sor-
tenbereinigung» durchgesetzt. Als verkehrsféhig gelten nur noch Sorten, die
eine spezifische Qualitdt (Ertrag, Verarbeitungseigenschaften) aufweisen
und fiir die besten, also intensiv gediingten Anbaubedingungen entwickelt
wurden. Dadurch werden die traditionellen bauerlichen Sorten praktisch
vollstandig vom Markt verdrangt und die Modernisierung der Landwirt-
schaft vorangetrieben.

Erst Mitte des 20. Jahrhunderts, erneut zuerst in der BRD (1953), erhal-
ten die Ziichter*innen tiber den Sortenschutz ein Schutzrecht, das ihre Sor-
ten zu Privateigentum macht. Sorten lassen sich nun wirtschaftlich verwer-
ten, die Ziichter*innen konnen mit dem Verkauf ihrer Sorten Mehrwert ge-
nerieren. Neu sind nur noch Inhaber*innen einer geschiitzten Sorte befugt,
Saatgut dieser Sorte zum Zweck des gewerbsmissigen Saatgutvertriebs zu
erzeugen, anzubieten oder in den Verkehr zu bringen. Die Rechte der Biu-
er*innen auf Nachbau bleiben iiber das im Sortenschutz verankerte «Land-
wirteprivileg» — auch das Saatgut einer geschiitzten Sorte darf fiir den eige-
nen Gebrauch im Betrieb vermehrt werden - noch iiber einen lingeren Zeit-
raum staatlich gesichert. Nach den Erfahrungen von zwei Weltkriegen hat
die Versorgungssicherheit nach wie vor einen hohen Stellenwert. Weiterge-
hende private Interessen werden von der Politik daher noch zuriickgewie-
sen (Neumeier 1990, 242), der Enteignungsprozess auf diese Weise verlangsamt.
Die internationale Forcierung und Regulierung der privaten Interessen - im
Dezember 1961 wird das Internationale Ubereinkommen zum Schutz von
Pflanzenziichtungen verabschiedet® - schreibt die massive Einschrinkung
bauerlicher Rechte fort und mit der Uberarbeitung des Abkommens Anfang
der 1990er-Jahre (UPOV 1991) wird der béauerliche Nachbau kostenpflichtig
(Nachbaugebiihren).?
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USA: Hybridziichtung, Gentechnik und Patentschutz

Anfang des 20. Jahrhunderts werden die genetischen Grundlagen der Hy-
bridziichtung entdeckt. Als Hybriden werden Pflanzen bezeichnet, die aus
der Kreuzung von zwei reinerbigen Elternpflanzen hervorgegangen sind. Sie
sind meist besonders vital und iibertreffen ihre Eltern in Eigenschaften wie
zum Beispiel Ertrag. Ein «sortenechter» Nachbau von Hybriden ist indes
nicht moglich; Nachsaaten spalten auf und zeigen meist unterschiedliche
Formen. So konnen von einer hochwiichsigen Hybridmaispflanze einige
Nachkommen hoch-, andere mittel- und die ndchsten niedrigwiichsig sein;
das gleiche gilt fiir andere Merkmale dieser Pflanze (Banzhaf 2016, 53).

In den USA wird die Hybridziichtung massiv staatlich gefordert. Denn
sehr schnell wird klar, welch enormes 6konomisches Potenzial in dieser
Form der Ziichtung steckt (Kloppenburg 2004, 92f.). Nachdem sich Erfolge einstel-
len - 1935 werden Maishybriden mit 10 bis 15 Prozent hoheren Ertragen pra-
sentiert - steigen auch die ersten Saatgutfirmen in das Geschéft ein, denn
das Verfahren der Hybridziichtung macht Saatgut zum ersten Mal fiir den
gewerblichen Verkauf interessant. Die neuen Maishybriden werden ge-
schickt beworben und in nur zehn Jahren - 1935 bis 1945 - stellen die Biu-
er*innen im «Maisgiirtel», dem traditionellen Maisanbaugebiet im Mittle-
ren Westen der USA, vollstindig auf Hybriden um. Im gleichen Zeitraum
schiessen die Gewinne aus dem Verkauf von Hybridsaatgut von nahezu null
auf siebzig Millionen Dollar. 1965 sind bereits 95 Prozent der Maisanbaufla-
che der USA mit Hybriden bepflanzt (ebd., o).

Ab Anfang der 1980er-Jahre wird an der Gentechnologie und anderen
molekularbiologischen Methoden gearbeitet. Fiir diese kapitalintensiven
Verfahren fordern die Unternehmen einen starken privatrechtlichen Schutz.
Zudem fithren die hoch spezialisierten wissenschaftlich-technischen Ent-
wicklungen zu einer vertieften Arbeitsteilung zwischen Landwirtschaft und
Ziichtung, Die US-amerikanische Rechtsprechung lasst nun zu, dass Verfah-
ren und Produkte der Pflanzenziichtung patentiert werden kénnen. Die EU
zieht mit der aktiven Forderung der Biotechnologie im Agrarbereich und
einer Anpassung ihrer Patentgesetzgebung (Biopatentrichtlinie, 1998) in nur weni-
gen Jahren nach. Als besonders lukrativ fiir die Unternehmen, vor allem in
den USA, erweist sich der Verkaufvon patentgeschiitztem gentechnisch ver-
dndertem Saatgut im Paket mit Pestiziden (Gelinsky 2018).

Der Patentschutz ist, genau wie der Sortenschutz, ein Ausschliesslich-
keitsrecht, also ein monopolahnliches subjektives Recht, das ein (positives)
Benutzungs- und ein (negatives) Verbotsrecht umfasst. Ein Recht auf bauer-
lichen Nachbau existiert im Patentrecht nicht. Bauer*innen, auf deren Fel-
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dern patentiertes Material gefunden wird, sind mit Patentverletzungskla-
gen konfrontiert. Patentgeschiitztes Saatgut kann auch nicht mehr im her-
kommlichen Sinne erworben werden; mit der Unterzeichnung einer
vertraglichen «Technologievereinbarung» lizenzieren Biduer*innen nur
noch dessen einmaligen Gebrauch.

Die Situation heute: Neue Enteignungsprozesse...

In Europa nimmt die Bedeutung von Patent- und Sortenschutz weiter zu
und unterbindet somit den bduerlichen Nachbau beziehungsweise macht

ihn illegal. In den USA dominiert, auch wegen der starken Verbreitung gen
technisch verdanderter Sorten, der Patentschutz. Die «Kapitalisierung» des
Agrarbereichs ist in den vor- (Saatgut, Diinger, Pestizide, Maschinen) und
nachgelagerten Bereichen (Verarbeitung und Handel) weit fortgeschritten.
Nach drei Fusionswellen wird das Saatgutgeschéift global von vier grossen

Unternehmen dominiert,* die alle auch in den Bereichen der Agrarchemie

(Pestizide) und Datenverarbeitung (Digitalisierung) aktiv sind.

Derweil werden im Rahmen der wachsenden Verwertungskrise des Ka-
pitalismus (Zeller 2009) neue Akkumulationsprozesse durch Enteignung
durchgesetzt. In den letzten Jahren haben sich die Bedeutung und die Funk-
tion der Finanzmarkte verdandert, was auch die Agrarunternehmen und ihre
Geschiftspraktiken betrifft. Auch Bayer & Co. miissen und wollen nun nicht
mehr nur auf den Giitermarkten (Saatgut, Pestizide) erfolgreich Gewinn er-
wirtschaften; sie miissen inzwischen vor allem auf dem sehr flexiblen Kapi-
talmarkt wettbewerbsfihig sein, also den Unternehmens- beziehungsweise
den Aktienwert erhohen («pflegen») und Dividenden ausschiitten.

«Die Teilung des Mehrwerts in Profit und Rente, respektive des Profits
in Unternehmensprofit und Zins, bewirkt eine starkere Ausbeutung der Ar-
beitenden in Form einer Steigerung der Mehrwertrate und einer Verstar-
kung von Formen der urspriinglichen Akkumulation. Aufgrund der gestei-
gerten Profitanspriiche trachtet das Anlagekapital danach, mehr Werte aus
der Gesellschaft herauszupressen.» (Zeller 2009, 33-34)

Dies betrifft nicht nur die Arbeiter*innen in den Agrarfirmen selbst,
sondern auch ihre Kund*innen, die Bauer*innen. Diese missen in Zukunft
mit weiter steigenden Preisen und einer sich verschirfenden Abhéingigkeit
von zunehmend auch digitalen Paketlosungen rechnen. Bleiben die von den
Unternehmen versprochenen Mehrertrige aus oder fallen die Preise auf den
Agrarmérkten, konnen Bauer*innen schnell in die Schuldenfalle geraten,
woraus sich neue Abhdngigkeiten ergeben.
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... und Widerstinde

Die andauernden Enteignungsprozesse sind Ausgangspunkt zahlreicher
politischer Auseinandersetzungen. Weil sich das Saatgut aufgrund seiner
«Biologie» (der leichten Vermehrbarkeit) der Enteignung nach wie vor im-
mer wieder entziehen kann, ergeben sich Ankniipfungspunkte fiir eine Per-
spektive der gesellschaftlichen Aneignung des Produktionsmittels Saatgut.
Aber auch staatliche, meist agrarpolitische Interessen kénnen den Zugriff
privater Akteure zumindest partiell beschranken. Wie vielfiltig die Formen
des Widerstandes sind, sollen abschliessend einige Beispiele zeigen.

In Deutschland griindet sich Ende der 1990er-Jahre die Interessenge-
meinschaft gegen die Nachbaugesetze und Nachbaugebiihren (IG Nachbau,
IGN). Die Pflanzenziichter*innen ernennen die Saatgut-Treuhandverwal-
tungs GmbH (STV) zum zentralen Vollstreckungsorgan fiir die Eintreibung
der Nachbaugebiihren. Diese geht mit Drohbriefkampagnen, Klageverfah-
ren oder regelrechten Bespitzelungsaktionen gegen Béuer*innen vor. Ziel
der IGN ist es, die Ausforschung und die Kontrollen seitens der STV zu be-
enden und das Recht auf gebiihrenfreien biauerlichen Nachbau wieder un-
eingeschriankt herzustellen. Zahlreiche gerichtliche Auseinandersetzungen
hat die IG Nachbau bereits gegen die STV gewonnen (Schievelbein 2000).

In vielen Landern, auch in der Schweiz, sind Ziichtungsinitiativen ent-
standen, die nicht profitorientiert, sondern gemeinniitzig arbeiten, von Stif-
tungen finanziert werden und die versuchen, Bauer*innen in die Ziichtung
miteinzubeziehen. In den USA setzt sich die Open-Source-Saatgut-Bewe-
gung fiir «freies» Saatgut ein (Kloppenburg 2010a). Wahrend es in den industria-
lisierten Liandern vor allem um eine Wiederaneignung geht, kimpfen die
Bauer*innen in Léandern des Siidens fiir den Fortbestand ihrer Saatgutsou-
veranitat (Peschard/Randeria 2020).

Mit der aktuellen Dominanz der grossen Konzerne wird ein Agrarmo-
dell fortgeschrieben, das viele der Probleme, mit denen die Landwirtschaft
heute konfrontiert ist, selbst geschaffen hat. So zahlt die industrialisierte
Landwirtschaft nicht nur zu den grossen Emittenten von Treibhausgasen;
sie tragt auch zur Bodendegradation bei und ist fiir den massiven Einsatz
von Pestiziden und den Verlust der (Agro-)Biodiversitat verantwortlich. Die
Verteidigung der Saatgutsouveranitiat muss daher immer auch mit einem
Kampf fiir eine andere Landwirtschaft verbunden sein, in der die Produk-
tion von Gebrauchswerten (statt Tauschwerten) im Mittelpunkt steht.
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Anmerkungen

1 %u den Entwicklungen in Deutschland,
Osterreich und der Schweiz fiir den Zeit-
raum circa 1900-2010 vgl. Gelinsky 2012.

2 Die an den Verhandlungen beteiligten west-
europiischen Staaten bilden die Union inter-
nationale pour la protection des obtentions
végétales (UPOV) (deutsch: Internationaler
Verband zum Schutz von Pflanzenziichtun-
gen).

3 Seit UPOV 1991 wird die Regelung des Land-
wirteprivilegs den Vertragsparteien {iberlas-
sen. Das heisst, in der Umsetzung des natio-

Literatur

Banzhaf, Anja, 2016: Saatgut. Wer die Saat hat,
hat das Sagen. Miinchen

Food and Agriculture Organization of the Uni-
ted Nations (FAQ), 2019: Analysis on Sales
and Profitability within the Seed Sector.
www.fao.org/3/ca6929en/ca6929en.pdf
(Abfrage 23.5.2020)

Gelinsky, Eva, 2012: Biopatente und Agrarmo-
dernisierung. Patente auf Pflanzen und ihre
moglichen Auswirkungen auf die gentech-
nikfreie Saatgutarbeit von Erhaltungs- und
6kologischen Ziichtungsorganisationen.
Géttingen

Gelinsky, Eva, 2018: Saatgut im globalisierten
Weltmarkt. Grossfusionen versus gemein-
giiterorientierte Initiativen. In: Der kritische
Agrarbericht, 74-78

Harvey, David, 2003: The New Imperialism.
Oxford

Kloppenburg, Jack Ralph, 2004: First the Seed.
The Political Economy of Plant Biotechno-
logy 1492—2000. 2. Aufl. Madison

Kloppenburg, Jack Ralph, 2010a: Seed
Sovereignty. The Promise of Open Source
Biology. In: Desmarais, Annette / Wittman,
Hannah / Wiebe, Netti (Hg): Food Sovereign-
ty. Reconnecting Food, Nature and Commu-
nity. Nova Scotia, 152-167

Kloppenburg, Jack Ralph, 2010b: Impeding
Dispossession, Enabling Repossession. Bio-
logical Open Source and the Recovery of
Seed Sovereignty. In: Journal of Agrarian
Change, 10 (3), 367-388

60

nalen Sortenschutzgesetzes kann es auch
vollstdandig gestrichen werden. Wird es
beibehalten, muss der Schutz des geistigen
Eigentums der Ziichter*innen angemessen
beriicksichtigt werden, z. B. indem Nachbau-
gebiihren erhoben werden.

4 Die Umsatzanteile der vier grossten Kon-

zerne am globalen Saatgutmarkt: Bayer:
27,6 Prozent, Corteva: 20,7 Prozent, Syn-
genta: 8,5 Prozent und BASF: 4.8 Prozent.
(FAO 2019)

MEW 23: Marx, Karl, 1969: Das Kapital. Band 1.
In: Marx, Karl / Engels, Friedrich: Werke,
Bd. 23. Berlin

Neumeier, Hans, 1990: Sortenschutz und/oder
Patentschutz fiir Pflanzenziichtungen.
Schriftenreihe zum gewerblichen Rechts-
schutz. Koln

Peschard, Karine / Randeria, Shalini, 2020:
«Keeping seeds in our hands». The rise of
seed activism. In: The Journal of Peasant
Studies, 47 (4), 613647

Schievelbein, Claudia, 2000: Die eigene Ernte
sden. Die Auseinandersetzung um Nachbau-
gebiihren und Sortenschutzgesetze. In: Der
Kritische Agrarbericht, 1-8

Wenger, Sonja, 2014: Das lokale Saatgut wird
vernichtet. In: WOZ, 10.4. www.woz.ch/-4dgc
(Abfrage 30.7.2020)

Wieland, Thomas, 2004: «Wir beherrschen den
pflanzlichen Organismus besser ...» Wissen-
schaftliche Pflanzenziichtung in Deutsch-
land 1889-1945. Miinchen

Zeller, Christian (Hg.) 2004: Die globale Enteig-
nungsdkonomie. Miinster

Zeller, Christian, 2006: Enteignung. In: Henning,
Christoph (Hg.): marxglossar. Berlin, 77-90

Zeller, Christian, 2009: Die Gewalt der Rente.
Die Erschliessung natiirlicher Ressourcen
als neue Akkumulationsfelder. In: Schweize-
rische Zeitschrift fiir Soziologie, 35 (1), 31-52

Zeller, Christian, 2010: Die Natur als Anlagefeld
des Finanzkapitals. In: Schmieder, Falko
(Hg.): Die Krise der Nachhaltigkeit. Zur Kri-
tik der politischen Okologie heute. Bern/
Berlin, 103-135

WIDERSPRUCH 75/20 — ENTEIGNEN FURS GEMEINWOHL



	Saatgut gehört den Bäuer*innen : Formen der ursprünglichen Akkumulation

